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Regeste

Datenschutz

Erwägungen

E. 1.1
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), die von einer Vorinstanz im Sinne
von Art. 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da
keine Ausnahme gemäss Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur
Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31 VGG). Das Verfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes
vorsieht (Art. 37 VGG).

E. 1.2
Streitgegenstand der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege und damit des
Beschwerdeverfahrens ist grundsätzlich einzig das Rechtsverhältnis, welches Gegenstand
des angefochtenen Entscheides bildet oder bei richtiger Rechtsanwendung hätte bilden
sollen, soweit es nach Massgabe der Beschwerdebegehren im Streit liegt. Der Entscheid der
unteren Instanz (Anfechtungsobjekt) bildet somit den Rahmen, welcher den möglichen
Umfang des Streitgegenstandes begrenzt: Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur
sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war. Der Streitgegenstand des
Rechtsmittelverfahrens darf nicht ausserhalb des Gegenstandes des angefochtenen
Entscheides liegen. Gegenstände, über welche die vorinstanzliche Behörde nicht
entschieden hat und nicht zu entscheiden hatte, darf die Beschwerdeinstanz grundsätzlich
nicht beurteilen, da sie ansonsten in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz
eingreifen würde (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_574/2014 vom 24. Februar 2015 E.
5.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A 3631/2015 vom 4. Februar 2016 E.
3.1, A 3702/2011 vom 25. Januar 2016 E. 3.2 und A 2269/2014 vom 19. Januar 2016 E.
1.3.1). Der Beschwerdeführer hat erstmals in seiner Beschwerdeschrift geltend gemacht,
sein Name im ZEMIS (Hauptidentität) sei nicht korrekt, und ein entsprechendes
Berichtigungsbegehren gestellt. Vor der Vorinstanz war sein Name dagegen noch nicht
Gegenstand des Verfahrens, weshalb jene darüber auch keinen Entscheid fällte. Auf den
diesbezüglichen Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers ist daher zufolge unzulässiger
Erweiterung des Streitgegenstandes nicht einzutreten.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat
des angefochtenen Entscheides, mit welchem sein Berichtigungsgesuch abgewiesen wurde,
sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl.



Art. 48 Abs. 1 VwVG).

E. 1.4
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 VwVG) ist demnach - unter Vorbehalt des vorstehend Gesagten (E. 1.2) -
einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition.
Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich
unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und
Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG).
Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist nicht an die Anträge oder die rechtlichen
Begründungen der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG).

E. 3.1
Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, welches der
Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1
Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer-
und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über
das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR
142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die
Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und
Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders
schützenswerter Personendaten, nach dem Datenschutzgesetz (DSG, SR 235.1) und dem
VwVG.

E. 3.2
Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 5 Abs.
1 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene
Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 5
Abs. 2 i.V.m. Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen
Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch (Urteile des BVGer A 7588/2015 vom
26. Februar 2016 E. 3.2 und A 7822/2015 vom 25. Februar 2016 E. 3.2, je m.w.H.; vgl.
ferner Urteil des BGer 1C_224/2014 vom 25. September 2014 E. 3.1). Die
ZEMIS-Verordnung sieht im Übrigen in Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige
Daten von Amtes wegen zu berichtigen sind.

E. 3.3
Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der von
ihr verlangten Änderung, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen die Richtigkeit
der von ihr bearbeiteten Personendaten zu beweisen (Urteil des BGer 1C_240/2012 vom 13.
August 2012 E. 3.1; BVGE 2013/30 E. 4.1). Nach den massgeblichen Beweisregeln des
VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so
wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist
dagegen nicht erforderlich. Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat
zwar nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen
abzuklären (Art. 12 VwVG); die gesuchstellende Person ist jedoch gemäss Art. 13 Abs. 1
Bst. a VwVG verpflichtet, an dessen Feststellung mitzuwirken (zum Ganzen Urteile des



BVGer A 7588/2015 vom 26. Februar 2016 E. 3.3 und A 7822/2015 vom 25. Februar 2016
E. 3.3, je m.w.H.). Amtliche Dokumente ausländischer Staaten, deren Zweck es ist, die
Identität ihres Inhabers nachzuweisen, gelten nicht als öffentliche Urkunden im Sinne von
Art. 9 des Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210), weshalb ihnen nicht ohne Weiteres ein
erhöhter Beweiswert zukommt und sie wie andere Urkunden einer freien Beweiswürdigung
zu unterziehen sind (Urteile des BVGer A 7588/2015 vom 26. Februar 2016 E. 3.3 und A
7822/2015 vom 25. Februar 2016 E. 3.3, je m.w.H.; vgl. ferner Urteile des BGer
6B_394/2009 vom 27. Juli 2009 E. 1.1 und 5A.3/2007 vom 27. Februar 2007 E. 2).

E. 3.4
Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die
Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden,
dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5
Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten
zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies
gilt namentlich auch für im ZEMIS erfassten Daten. In solchen Fällen überwiegt das
öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender Daten das Interesse
an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 25 Abs. 2 DSG deshalb die
Anbringung eines Vermerks vor, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit der
bearbeiteten Personendaten bestritten und/oder nicht gesichert ist. Spricht dabei mehr für
die Richtigkeit der neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und
die neuen Daten anschliessend mit einem derartigen Vermerk zu versehen. Ob die vormals
eingetragenen Angaben (als Neben- bzw. Aliasidentität) weiterhin abrufbar bleiben sollen
oder ganz zu löschen sind, bleibt grundsätzlich der Vorinstanz überlassen. Verhält es sich
umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als
wahrscheinlicher oder zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und
mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von
Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt
worden ist (zum Ganzen Urteile des BVGer A 7588/2015 vom 26. Februar 2016 E. 3.4 und
A 7822/2015 vom 25. Februar 2016 E. 3.4, je m.w.H.; vgl. ferner Urteil des BGer
1C_240/2012 vom 13. August 2012 E. 3.2).

E. 4
Im vorliegenden Fall obliegt es demnach dem Beschwerdeführer nachzuweisen, dass er die
eritreische Staatsbürgerschaft besitzt, oder zumindest glaubhaft zu machen, dass dies
wahrscheinlicher ist als ihr Nichtbesitz.

E. 4.1
Der Beschwerdeführer hat als Beweismittel für seine eritreische Staatsangehörigkeit eine
Kopie eines Auszugs aus dem Geburtenregister eingereicht. Das Original liegt nicht bei den
Akten. Dem Auszug ist mit der Vorinstanz nur geringe Beweiskraft zuzuerkennen (zur
Beweiskraft ausländischer öffentlicher Urkunden vgl. vorstehend E. 3.3 a.E.). Es darf als
allgemein bekannt angesehen werden, dass Dokumente dieser Art leicht fälschbar sind und
käuflich erworben werden können (vgl. etwa Urteile des BVGer A 7588/2015 vom 26.
Februar 2016 E. 5.2 [betreffend eritreische Taufscheine] und A 7822/2015 vom 25. Februar
2016 E. 4.3 [betreffend syrische Familienbüchlein], je m.w.H.). Dass sogar eritreische oder
äthiopische Reise- und Identitätsdokumente, welchen eine höhere Fälschungssicherheit zu
attestieren ist als dem Auszug aus dem Geburtenregister, ohne grösseren Aufwand gefälscht



und erworben werden können, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass es dem
Beschwerdeführer unbestrittenermassen gelang, mit gefälschten Ausweispapieren von
Addis Abeba nach Rom zu reisen. Im konkreten Fall handelt es sich überdies
augenscheinlich um ein vorgedrucktes Dokument, das nachträglich maschinell ausgefüllt
wurde. Die enthaltenen Angaben wurden in teilweise unterschiedlicher Schriftgrösse
angebracht und weisen verschiedene Ausrichtungen auf. Dies deutet darauf hin, dass die
Daten nicht gleichzeitig eingetragen wurden, was an deren Authentizität zweifeln lässt. Die
Sicherheitsmerkmale - ein Stempel und eine Unterschrift - erscheinen als schwach und
lassen sich nicht auf ihre Echtheit überprüfen. Inhaltlich äussert sich der Auszug zwar zur
Nationalität der Eltern, nicht jedoch zu derjenigen des Beschwerdeführers. Der Vater soll
die eritreische Staatsbürgerschaft haben, während bei der Mutter eine Strichfolge
eingetragen ist, was bedeuten dürfte, dass sie keine Staatsangehörigkeit besass oder diese
unbekannt war. Selbst wenn sich der Geburtenregisterauszug also als echt und inhaltlich
richtig erweisen sollte, vermag der Beschwerdeführer aus dem Auszug an sich nichts zu
seinen Gunsten abzuleiten. Der Beschwerdeführer legt im Übrigen auch nicht
nachvollziehbar dar, wie er in den Besitz des am 11. Oktober 2014 ausgestellten Auszugs
gelangt ist. Ab dem 14. Oktober 2014 hielt er sich gemäss eigenen Angaben im von der
Staatsanwaltschaft Luzern geführten Strafverfahren (...) bis zu seiner Überstellung von
Luxemburg an die Schweiz am 20. November 2014 im Ausland auf (Aufenthaltsorte
unbekannt). Sollte er den Auszug über eine eritreische Vertretung erhalten haben - wovon
angesichts seiner erfolgten Verurteilungen wegen Missachtens der Mitwirkungspflicht bei
der Beschaffung der Ausweispapiere, letztmals mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Luzern vom 21. Mai 2015 (...) - und tatsächlich eritreischer Staatsbürger sein, wäre es ihm
ohne Weiteres zumutbar gewesen, ein Ausweispapier wie einen Reisepass oder eine
Identitätskarte zu verlangen. Dass er dies - allenfalls erfolglos - getan hat, behauptet der
Beschwerdeführer nicht. Wie er aber anders als über eine eritreische Vertretung in den
Besitz eines echten Geburtenregisterauszugs gelangt sein sollte, ist nicht ersichtlich, zumal
er im Asylverfahren auch nicht geltend machte, Beziehungen nach Eritrea zu unterhalten.

E. 4.2.1
Der Beschwerdeführer wurde 1980 im (damaligen) Äthiopien geboren. Gemäss Art. 1 des
damals geltenden Ethiopian Nationality Law vom 22. Juli 1930 (<
http://www.refworld.org/docid/3ae6b52ac.html >, abgerufen am 08.03.2016) ist jede in
Äthiopien geborene Person, deren Vater oder Mutter Äthiopier(in) ist, ebenfalls
äthiopische(r) Staatsangehörige(r). Sollte mindestens ein Elternteil des Beschwerdeführers
bei dessen Geburt die äthiopische Staatsbürgerschaft besessen haben, was wahrscheinlich
scheint, hätte der Beschwerdeführer bei Geburt von Gesetzes wegen die äthiopische
Staatsbürgerschaft erworben. Auch die äthiopische Verfassung vom 21. August 1995 (<
http://www.refworld.org/publisher,NATLEG BOD,,ETH,3ae6b5a84,0.html >, abgerufen
am 08.03.2016) in Art. 6 Abs. 1 und die Proclamation Nr. 378 on Ethiopian Nationality
vom 23. Dezember 2003 (< http://www.refworld.org/docid/409100414.html >, abgerufen
am 08.03.2016) in Art. 3 Abs. 1 bestimmen, dass das Kind eines Äthiopiers oder einer
Äthiopierin mit der Geburt die äthiopische Nationalität annimmt. Wer die äthiopische
Staatbürgerschaft gemäss dem Ethiopian Nationality Law von 1930 erworben hatte, behielt
sie (Art. 26 der Proclamation von 2003). Diese verlor bzw. verliert aber grundsätzlich, wer
nach seiner Geburt eine andere Nationalität annahm bzw. annimmt (vgl. Art. 11 Bst. a des
Ethiopian Nationality Law von 1930 bzw. Art. 19 f. der Proclamation von 2003). Gemäss
Ziff. 4.2 der vom äthiopischen Aussenministerium erlassenen Directive Issued to Determine



the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia vom Januar 2014 (<
http://www.refworld.org/docid/ 48abd56c0.html >, abgerufen am 08.03.2016) behielten in
Äthiopien niedergelassene Personen eritreischer Herkunft die vor der Unabhängigkeit
Eritreas erlangte äthiopische Staatsbürgerschaft grundsätzlich, sofern sie sich nicht für die
eritreische Nationalität entschieden. Letzteres getan zu haben behauptet der
Beschwerdeführer nicht und ist auch wenig wahrscheinlich angesichts seines auf Dauer
angelegten Aufenthaltes in Äthiopien und seiner Aussage in der Anhörung vom 9. Mai
2014, er werde in Eritrea verfolgt.

E. 4.2.2
Die am 6. April 1992 in Kraft getretene Eritrean Nationality Proclamation Nr. 21/1992 (<
http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html >, abgerufen am 08.03.2016) bestimmt in
Art. 2, dass das Kind eines Elternteils eritreischer Herkunft mit der Geburt Eritreer
("Eritrean national") wird (Abs. 1; ebenso Art. 3 Abs. 1 der eritreischen Verfassung vom
23. Mai 1997 [< http://www.refworld.org/publisher,NATLEGBOD,,ERI,3dd8aa904,0.html
>, abgerufen am 08.03.2016]). Eritreischer Herkunft ist, wer 1933 in Eritrea niedergelassen
("resident") war (Abs. 2). Eine Person jedoch, welche von Geburts wegen Eritreerin oder
Eritreer ist ("Eritrean by birth") sowie sich im Ausland niedergelassen hat und eine
ausländische Staatsbürgerschaft besitzt, muss sich ans eritreische Innendepartement wenden
und gewisse Voraussetzungen erfüllen, um die eritreische Staatsbürgerschaft zu erhalten
oder weiterhin zu behalten (vgl. Abs. 5).

E. 4.2.3
Gemäss Geburtenregisterauszug ist der Vater des Beschwerdeführers Eritreer. Ob er eine
weitere Staatsbürgerschaft, namentlich die äthiopische, besitzt, ist nicht bekannt. Ebenso
unbekannt ist die Nationalität der Mutter. Es ist davon auszugehen, dass sie eritreischer
Herkunft war, zumal der Beschwerdeführer aussagte, sie sei "Eritreerin". Beide Eltern
haben gemäss Auszug denselben Geburtsort (im damaligen Äthiopien) wie der
Beschwerdeführer, weshalb anzunehmen ist, dass sie im Zeitpunkt von dessen Geburt die
äthiopische Nationalität besassen. Die angebliche eritreische Staatsbürgerschaft könnte der
Vater naturgemäss erst nach der Unabhängigkeit Eritreas 1993 erlangt haben. Für die rund
10 Jahre früher verstorbene Mutter ist dies ausgeschlossen. Wie erwähnt ist wahrscheinlich,
dass der Beschwerdeführer bei seiner Geburt die äthiopische Staatsbürgerschaft erwarb,
selbst wenn er nie entsprechende Identitätspapiere besessen haben sollte. Die eritreische
Staatsbürgerschaft hätte er frühestens 1993 erwerben können, als er sich längst im heutigen
Äthiopien niedergelassen hatte. Dies hätte allerdings vorausgesetzt, dass er - oder allenfalls
sein Vater in seinem Namen - sich für die Anerkennung seiner eritreischen Nationalität an
die eritreischen Behörden gewandt hätte. Das getan zu haben, behauptet der
Beschwerdeführer nicht. Vielmehr führte er anlässlich der Anhörung zu den Asylgründen
explizit aus, er habe nie die eritreische Staatsbürgerschaft beantragt. Wenn er sich
gleichzeitig als "Eritreer" bezeichnete, ist davon auszugehen, dass er damit seine Ethnie
meinte, mithin seine faktische - im Gegensatz zur rechtlichen - Zugehörigkeit. Vor diesem
Hintergrund erscheint es - selbst wenn der Geburtenregisterauszug echt und dessen Inhalt
korrekt sein sollte - als unwahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer die eritreische
Staatsbürgerschaft besitzt. Wahrscheinlicher ist, dass er äthiopischer Staatsangehöriger ist
(vgl. zum Ganzen auch eingehend Urteil des BVGer E 1472/2013 vom 1. Juli 2015 E. 6.6 f.,
ferner die Urteile E 5899/2014 vom 12. Januar 2016 E. 3.2, E 1901/2015 vom 30. April
2015 E. 4.2, E 7087/2014 vom 30. März 2015 E. 3.3 und 3.5 sowie E 5661/2012 vom 1.



Mai 2013 E. 5.1 f.). Nicht ausgeschlossen ist schliesslich, dass der Beschwerdeführer keine
Nationalität besitzt, was indes nicht ohne Weiteres bedeuten würde, dass er als Staatenloser
im Sinne des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der
Staatenlosen (SR 0.142.40) zu betrachten wäre (vgl. Urteil des BGer 2C_661/2015 vom 12.
November 2015 E. 3.1 m.w.H.).

E. 4.3
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer jedenfalls nicht nachweisen
oder wenigstens glaubhaft machen konnte, dass er eritreischer Staatsbürger ist. Der aktuelle
ZEMIS-Eintrag, der seine Nationalität als "unbekannt" deklariert, erweist sich dagegen als
korrekt.

E. 5
Gemäss Ziff. 2.1.3 der Weisung des BFM vom 1. Juli 2012 zur Erfassung und Änderung
von Personendaten [im] ZEMIS (< https://www.sem.admin.ch/
dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/aufenthalt/20120
701-weis-daten-zemis-d.pdf , abgerufen am 08.03.2016) ist nur eine gesicherte Identität als
Hauptidentität im ZEMIS einzutragen, es sei denn, für eine Person sei nur eine Identität
bekannt. Diesfalls ist der Eintrag grundsätzlich mit dem Vermerk "nicht gesichert" zu
versehen (vgl. dazu Urteil des BVGer A 2291/2015 vom 17. August 2015 E. 7.4). Bei
Personen, deren Herkunftsstaat nicht gesichert ist, wird als Nationalität "Staat unbekannt"
erfasst (Ziff. 3.1 der Weisung). Sind für eine Person mehrere Identitäten bekannt und kann
die Hauptidentität nicht abschliessend ermittelt werden, wird im Zweifelsfall die mit der
höchsten Wahrscheinlichkeit richtige Angabe als Hauptidentität geführt. Die weiteren
Identitäten werden als Nebenidentitäten bezeichnet (Ziff. 3.4 der Weisung). Gemäss der
angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer im ZEMIS mit der Hauptidentität
"Staat unbekannt" eingetragen. Seine drei Nebenidentitäten weisen als Nationalität "Eritrea"
aus. Aus dem ZEMIS ist also jederzeit ersichtlich, dass im Fall des Beschwerdeführers
Indizien vorliegen, die auf seine eritreische Staatsbürgerschaft schliessen lassen. Angesichts
der unklaren Lage und der grösseren Wahrscheinlichkeit, dass er Staatsangehöriger von
Äthiopien ist, erscheint der Entscheid der Vorinstanz, die Nationalität der Hauptidentität
des Beschwerdeführers als unbekannt zu bezeichnen, als sachgerecht. Zudem erging er in
Übereinstimmung mit der entsprechenden Weisung des BFM. Die angefochtene Verfügung
ist daher nicht zu beanstanden und die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten
ist.

E. 6
Verfahrenskosten sind dem Beschwerdeführer aufgrund der konkreten Umstände trotz
seines Unterliegens ausnahmsweise keine aufzuerlegen (vgl. Art. 6 Bst. b des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Vorinstanz hat von vornherein
keine Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist
keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 Abs. 1 VGKE e
contrario). Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde ebenfalls keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E. 7
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Datenschutzes sind gemäss
Art. 35 Abs. 2 der Verordnung vom 14. Juni 1993 zum Bundesgesetz über den Datenschutz



(VDSG, SR 235.11) dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten
(EDÖB) bekannt zu geben.
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